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Katalog Nr. 32 Nachauktion - Gewerbeeinheit und
ETW im separaten Gebäude - leerstehend

  022-3475.-2769
Objektnummer

  1939
Baujahr

  119 m²
Wohnfläche

  816 m²
Grundstücksfläche

  5
Zimmer



Die Immobilie
Wohn- und Geschäftshaus mit insgesamt 8 Einheiten, Bj. ca. 1939, Massivbauweise, das Gemeinschaftseigentum
wurde nach 1990 umfangreich modernisiert, Beheizung über Gaszentralheizung im Vorderhaus, Holztüren und -fenster,
begrünte Außenanlagen, insgesamt gepflegtes Gemeinschaftseigentum.

Zum Aufruf kommen die Teileigentumseinheit Nr. 3 gelegen im EG und UG und die ETW Nr. 6 gelegen im OG. Beide
Einheiten bilden eine Unter-WEG innerhalb der WEG und erstrecken sich vom Keller bis zum Dach im rückwärtigen
Anbau.

Der Anbau verfügt über einen separaten Zugang, einen eigenen Keller und eine große Garage. Die beiden Einheiten
des Anbaus bilden innerhalb der WEG eine Unter-WEG und sind autark zu behandeln. Die Sanierungskosten der beiden
kaufgegenständlichen Einheiten sind ausschließlich durch die Unter-WEG allein zu tragen.

Die TE 3 liegt überwiegend im Anbau sowie im Haupthaus. Die TE Nr. 3 wurde entkernt und zur Sanierung vorbereitet,
keine Heizung und Sanitärausstattung, Rohbauzustand, Nutzfläche lt. Teilungserklärung ca. 82,70 m². Die Einheit
umfasst einen Hauptraum, ein Zimmer und einen kleinen Aufgang der zu einem Abstellraum (Haupthaus) führt.
Überdachte Veranda mit Zugang zur Einheit. Laut Teilungserklärung ist der Einheit die Gartenfläche Nr.2 x 3SG
(augenscheinlich Dachfläche der Garagen) sowie die Fläche 3 SG vor dem Haus (augenscheinlich Außenstellplätze) mit
Sondernutzungsrecht zugeordnet. Ebenfalls gehören die Kellerräume zur Einheit.

Die ETW Nr. 6 befindet sich im OG und verfügt über einen separaten Zugang im EG des Anbaus. Sie verfügt über
einfache Elektro- und Sanitärausstattung, insgesamt sanierungsbedürftiger Zustand, Wohnfläche lt. Teilungserklärung
ca. 36,64 m². Die Wohnung besteht aus zwei Zimmern, einem Flur sowie einem Bad. Der Wohnung ist lt.
Teilungserklärung der Stellplatz Nr. 6, die Garage Nr. 6 sowie die Gartenfläche Nr. 6 SG mit Sondernutzungsrecht
zugeordnet. Ebenfalls sind der Einheit Kellerflächen zugeordnet. Hinweis: Augenscheinlich bestehen
Feuchtigkeitsschäden am Dach.
Aktuell sind in der TE3 und ETW Nr.6 keine Heizungskörper und kein Anschluss an die Heizungsanlage vorhanden.
Zu den Einheiten gehören Kellerflächen mit Raumhöhen von ca. 2,30 m mit einer Fläche von insgesamt ca. 70 m².

Angaben zum Energieausweis: Verbrauchsausweis, Endenergieverbrauch 131,2 kWh/(m²a), Baujahr ca. 1939, Erdgas,
E.

Gewerbeeinheit TE3: ca. 96,90 m² lt. Teilungserklärung (Neben-, Keller- und Garagenflächen werden mit 1/2
berechnet)
Miteigentumsanteil TE 3: 167,86/1.000stel

Wohneinheit ETW 6: ca. 65,95 m² lt. Teilungserklärung (Neben-, Keller- und Garagenflächen werden mit 1/2 berechnet)
Miteigentumsanteil WE 6: 114,24/1.000stel

Grundstücksgröße: ca. 816 m²
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Flächen

Wohnfläche 119 m²

Grundstücksfläche 816 m²

Nutzfläche 70 m²

Wohneinheiten 2

Zimmer insgesamt 5

Etagen 2

Stellplatzart Garage

Garagenstellplätze 1

Zustand & Erschließung

Baujahr 1939
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Sonstiges

Bei diesem Objekt handelt es sich um eine Immobilie, die im Rahmen unserer Winter.Nachauktion 2025 keinen
Zuschlag erhalten hat und nun im Zuge der Nachauktion erworben werden kann. Der im Immobilienportal angegebene
Kaufpreis stellt das Mindestgebot dar.

MINDESTGEBOT: EUR 16.000,-- zzgl. Auktionsaufgeld (für den Käufer) auf den Zuschlagspreis

- bei einem Zuschlagspreis von 0 bis 19.999 EUR - 17,85 %
- bei einem Zuschlagspreis von 20.000 EUR bis 49.999 EUR - 11,90 %
- bei einem Zuschlagspreis von 50.000 EUR bis 99.999 EUR - 9,52 %
- bei einem Zuschlagspreis ab 100.000 EUR - 7,14 % (jeweils inkl. Umsatzsteuer)

Nähere Informationen zum Ablauf erhalten Sie telefonisch über unsere Zentrale unter 030.2000 34 690 oder per E-Mail
an info@ia-deutschland.de, weitere Immobilienangebote finden Sie auf unserer Homepage www.ia-deutschland.de

Für ein ausführliches Expose nutzen Sie bitte das Kontaktformular des Anbieters. BITTE achten Sie darauf, dass Ihre
Kontaktdaten vollständig sind und Ihre TELEFONNUMMER angegebenen ist.

Sofern Sie alle Daten angegeben haben, bekommen Sie einige Minuten später automatisch das Expose bzw. einen
Exposelink zugesandt (bitte Hinweis zum Öffnen des Links beachten).

Das Expose enthält weiterführende Objektinformationen sowie alle relevanten, uns zur Verfügung stehenden
Objektunterlagen, wie Miet-/Pachtverträge, Grundrisse, kommunale Auskünfte, etc.. Im dortigen Datenraum finden Sie
auch einen Kaufvertragsentwurf, unsere Versteigerungsbedingungen sowie das Gebotsformular.

Die Gebotsabgabe erfolgt ausschließlich über das im Datenraum des Exposés bereitgestellte Gebotsformular. Bitte
übermitteln Sie das Formular vollständig ausgefüllt und fügen Sie Ihren Identitäts- sowie Bonitätsnachweis bei.

Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Angaben, Daten und Informationen, die uns vom
Auftraggeber/Veräußerer übermittelt wurden. Die IAD Immobilienauktionshaus Deutschland GmbH übernimmt keine
Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Angaben.

Die von der IAD Immobilienauktionshaus Deutschland GmbH veröffentlichten Fotos, Luftbilder und sonstige Aufnahmen
sind beispielhaft und spiegeln nicht notwendigerweise den aktuellen Zustand des Objektes wider. Wir empfehlen den
Kaufinteressenten, sich vor dem Auktionstermin vom aktuellen Zustand durch eine persönliche Besichtigung vor Ort zu
überzeugen. Die veröffentlichten Lagepläne, Skizzen, Grundrisse etc. sind nicht maßstabsgerecht. Sämtliche
Objektangaben stehen unter dem Vorbehalt der Korrektur und der nachträglichen Richtigstellung. Dem
Kaufinteressenten ist bekannt, dass allein die im Kaufvertrag ausdrücklich zugesicherten Angaben verbindlich sind.
Diesbezügliche Ansprüche gegen den Veräußerer und das Auktionshaus sind ausgeschlossen. Bei denkmalgeschützten
Objekten empfehlen wir, sich über eventuelle Nutzungseinschränkungen, Auflagen und/oder Verpflichtungen, die sich
durch die jeweiligen Denkmalschutzgesetze ergeben, bei den zuständigen Behörden zu informieren.

Immobilie ist verfügbar ab sofort
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Ausstattung

Befeuerung Gas

Lage & Infrastruktur

Meuselwitz mit ca. 10.000 Einwohnern ist eine Stadt in Thüringen. Gute Verkehrsanbindung über die B 180 und die A
72 (Abfahrt Borna). Leipzig ist in ca. 40 km und Gera in ca. 35 km zu erreichen.

Das Objekt befindet sich am Rand des Stadtzentrums ca. 800 m vom zentralen Marktplatz entfernt. Geschäfte des
täglichen Bedarfs, Ärzte, Schulen und Kindergärten sind fußläufig erreichbar. Die umliegende Bebauung besteht
überwiegend aus Einfamilienhäusern und kleineren Wohnanlagen. Freizeiteinrichtungen wie der Hainbergsee befinden
sich in unmittelbarer Nähe.
Lage: Altenburger Straße 54, 04610-Meuselwitz

Preise

Mindestpreis 16.000 €

Aufgeld (inkl. gesetzlicher
MwSt.)

17.85 % Bei einem Zuschlagspreis bis 19.999 EUR 17,85 % inkl. MwSt.
Bei einem Zuschlagspreis von 20.000 EUR - 49.999 EUR 11,90 % inkl.
MwSt. Bei einem Zuschlagspreis von 50.000 EUR - 99.999 EUR 9,52 %
inkl. MwSt. Bei einem Zuschlagspreis ab 100.000 EUR 7,14% inkl. MwSt.
Es gelten jeweils die aktuellen Versteigerungsbedingungen.
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Energieausweis

Energieausweis-Art Verbrauch

Energieausweis gültig bis 02.04.2029

Energieverbrauchskennwert 131 kWh/(m²*a)

Primärenergieträger Gas

Energieeffizienzklasse E

Baujahr (Energieausweis) 1939

Energieausweis-
Ausstellungsdatum 02.04.2019

Energieausweis-Jahrgang ab Mai 2014

Energieausweis-Gebäudeart Wohngebäude
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Kontakt

Team Auktionshaus

IAD Immobilienauktionshaus Deutschland
GmbH

Goerzallee 299, 14167 Berlin

E-Mail info@ia-deutschland.de
Telefon 030-200034690
Weitere Informationen www.ia-deutschland.de

Telefon (Zentrale) 030.2000 34 690
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Eine rechtsverbindliche Auskunft kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. 2/2

Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme erstellt.
Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in der jeweils geltenden 

Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann.
© GeoBasis-DE / BKG 2025 dl-de/by-2-0
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Eine rechtsverbindliche Auskunft kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. 2/2

Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme erstellt.
Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in der jeweils geltenden 

Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann.
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Immobilienauktionshaus Deutschland • 030-2000 34 690 • info@ia-deutschland.de ��

Versteigerungsbedingungen

Versteigerungsbedingungen
beurkundet durch den Notar Alexander Schrowe, 
Berlin UVZ-Nr. 378/2025 S vom 03. September 2025

Für die durch Mitwirkung des Aukti onshauses durch-
zuführenden Versteigerungen von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten.

1. Einlieferung von Objekten
1.1. Die Rechte und Pfl ichten im Verhältnis zwi-
schen Veräußerer und dem Aukti onshaus richten sich 
nach dem zwischen ihnen zu schließenden Einliefe-
rungsvertrag, in dem auch die Geltung dieser Verstei-
gerungsbedingungen vereinbart wird. Die Angaben im 
Einlieferungsvertrag sind Grundlage für die Erstellung 
des Versteigerungskataloges, des Exposés und des 
Auslobungstextes und vom Veräußerer mit besonde-
rer Sorgfalt zu machen. Aukti onshaus und Aukti onator 
haben keinerlei Verkehrssicherungspfl ichten hinsicht-
lich der zur Versteigerung kommenden Objekte. Dies 
gilt insbesondere auch anlässlich von Besichti gungen. 
Die Verkehrssicherungspfl ichten obliegen allein und 
ausschließlich dem Veräußerer, der entweder den ver-
kehrssicheren Zustand herstellen oder hinreichend 
deutlich auf etwaige Gefahren hinweisen muss. (vor-
her 4.2.)

1.2. Der Veräußerer ist verpfl ichtet, 
dem Aukti onshaus sowie dem den Kaufvertrag 
beurkundenden Notar jeweils unverzüglich die 
Angaben zum wirtschaft lich Berechti gten in der 
vom Geldwäschegesetz vorgeschriebenen Form 
sorgfälti g zu machen und nachzuweisen, ebenso das 
Identi fi kati onsmerkmal nach §§ 139a ff . AO.

2. Vertragsabschluss, Abgabe von Geboten
2.1. Der Erwerb der in der Aukti on zu 
versteigernden Objekte erfolgt im Wege der 
Zuschlagsversteigerung im Versteigerungstermin. Die 
notarielle Beurkundung erfolgt in der Weise, dass 
Meistgebot (Zuschlagspreis) und Zuschlag beurkundet 
werden und mit der Beurkundung nach § 156 BGB ein 
Kaufvertrag zustande kommt. Entf ernt sich ein Ersteher 
nach Erteilung des Zuschlages, beurkundet der bei 
der Versteigerung anwesende Notar den Kaufvertrag 
nach § 15 Satz 2 BeurkG auch unter Verpfl ichtung des 
abwesenden Bieters. 

2.2. Die Versteigerung eines Objektes darf nicht 
zu einem geringeren Preis als dem mit dem Veräußerer 
vereinbarten Mindestgebot (Limit) erfolgen. Der 
Aukti onator behält sich vor, die Beträge, um die 
ein neues Gebot das vorherige Gebot mindestens 
übersteigen muss (Steigerungsspanne) bei jedem 
Objekt von Fall zu Fall festzusetzen und auch während 
der Aukti on zu ändern.

2.3. Jedes abgegebene Gebot bleibt solange 
wirksam, bis ein höheres Gebot eines anderen Bieters 
abgegeben wird. Falls mehrere Bieter ein gleich 
hohes Gebot abgeben, gilt nur das Gebot, das der 
Aukti onator zuerst zur Kenntnis genommen hat. Bei 
etwaigen Zweifeln oder Unklarheiten über die Geltung 
eines Gebotes entscheidet der Aukti onator nach 
seinem Ermessen, ob und wem er den Zuschlag erteilt. 
Stellt sich im Anschluss an einen erfolgten Zuschlag 
heraus, dass zuvor online oder per Telefon ein höheres 
Gebot eingegangen ist, dass dem Aukti onator nicht 
rechtzeiti g übermitt elt wurde, so ist der Aukti onator 
berechti gt, den Zuschlag abzuerkennen und mit dem 
höheren Gebot die Versteigerung fortzusetzen.

2.4. Im Hinblick auf die Regelungen des 
Geldwäschegesetzes (GwG), insbesondere das 
Beurkundungsverbot nach § 10 Abs. 9 Satz 4 GwG hat 
jeder Bieter bei Abgabe eines Gebotes sicherzustellen, 
dass für den Fall der Erteilung des Zuschlags die 
nach dem Geldwäschegesetz in seiner jeweils am 
Versteigerungstag gülti gen Fassung erforderlichen 
Informati onen und Unterlagen vorliegen, um den 
mit Zuschlag zustande kommenden Vertrag im 
unmitt elbaren Anschluss beurkunden zu können, so 
dass dieser vollzogen werden kann. Hierzu zählen 
insbesondere die Informati onen und Unterlagen, die 
zur Identi fi zierung des wirtschaft lich Berechti gten 
erforderlich sind, sowie der Nachweis der Eigentums- 
und Kontrollstruktur. Eine etwaig nach dem 
Geldwäschegesetz erforderliche Eintragung in das 
Transparenzregister ist durch einen entsprechenden 
Registerauszug nachzuweisen. 

2.5. Handelt der Meistbietende für einen 
Dritt en, hat er seine Vertretungsmacht durch eine 
grundbuchtaugliche Vollmacht nachzuweisen, 
andernfalls er als Gesamtschuldner für alle 
vertraglichen Verpfl ichtungen sowohl gegenüber dem 
Veräußerer, als auch gegenüber dem Aukti onshaus 
haft et.

2.6. Nach vorheriger Anmeldung und Zulassung 
durch das Aukti onshaus können Gebote auch 
schrift lich, telefonisch und online abgegeben werden. 
In dem vom Aukti onshaus zur Verfügung gestellten 
Anmeldeformular sind alle abgefragten Daten 
vollständig und korrekt anzugeben. Das Aukti onshaus 
ist berechti gt, die Bestäti gung von Geboten nach freiem 
Ermessen zu versagen und eine erteilte Zulassung zu 
widerrufen. Der Bieti nteressent hat keinen Anspruch 
auf Bestäti gung seines Gebotes.

2.7. Da es nicht möglich ist, Computer-
programme (Soft ware) und Datenverarbeitungsanlagen 
(Hardware) vollkommen fehlerfrei zu entwickeln 
und zu betreiben, um sämtliche Unwägbarkeiten 
im Zusammenhang mit dem Medium Internet 
auszuschließen, kann es bei Abgabe von Onlinegeboten 
durch Unterbrechungen der Stromversorgung oder 
Fehler der verwendeten Hard- und Soft ware zu 
zeitweiligen Störungen kommen. Ebenso kann es bei 
der Abgabe telefonischer Gebote zu Schwierigkeiten 
der Sprachqualität kommen. Kommt es bei telefonisch 
oder online abgegebenen Geboten zu Problemen beim 
Zustandekommen der technischen Verbindungen und 
der Funkti on der verwendeten Hard- und Soft ware, so 
übernehmen das Aukti onshaus und der Aukti onator 
unabhängig von der Ursache des Problems dafür keine 
Haft ung. Weder hat der Bieter Ansprüche gegen das 
Aukti onshaus und den Aukti onator, wenn er einen 
Zuschlag aufgrund von technischen Problemen nicht 
erhält, noch der Veräußerer, wenn ein Gebot aufgrund 
technischer Probleme nicht berücksichti gt wird.

2.8. Mit der Abgabe schrift licher, telefonischer 
und online abgegebener Gebote bevollmächti gt 
der Bieter den Aukti onator und die Mitarbeiter 
des Aukti onshauses unter Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB zur Mitt eilung des 
Gebotes und zur Entgegennahme des Zuschlages. 

2.9. Der vertretene Erwerber ist verpfl ichtet, 
innerhalb von vier Wochen ab der ggf. auch per Mail 
erfolgten Übermitt lung durch den beurkundenden 
Notar das Versteigerungsprotokoll in notariell 
beglaubigter Form zu bestäti gen. Maßgeblich für 
die Einhaltung der Frist ist der Tag des Eingangs der 
beglaubigten Erklärung bei dem beurkundenden 
Notar. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist und einer 
dem Erwerber zu setzenden Nachfrist von weiteren 
zwei Wochen ist der Veräußerer berechti gt, unter 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vom 
Vertrag zurückzutreten, es sei denn die Beglaubigung 
der Genehmigungserklärung ist vor Ablauf der 
Nachfrist erfolgt und die Genehmigungsurkunde 
geht dem beurkundenden Notar binnen einer 
Woche nach Ablauf der Frist zu. Der beurkundende 
Notar wird vom Erwerber unwiderrufl ich zur 
Entgegenahme des fristsetzenden Schreibens und 
der Rücktritt serklärung, die mit dem Zugang bei ihm 
wirksam werden, beauft ragt und bevollmächti gt. Er 
wird die ihm zugehenden Erklärungen an die ihm vom 
Erwerber zuletzt angegebene Anschrift  weiterleiten. 
Der Erwerber ist verpfl ichtet, dem Aukti onshaus, 
dem den Kaufvertrag beurkundenden Notar und 
dem Vertragspartner jede Änderung seiner Anschrift  
unverzüglich mitzuteilen.

2.10. Der Zuschlag wird dem Meistbietenden 
erteilt. Der Bieter, der in verdeckter Vollmacht für 
den Meistbietenden das Gebot abgegeben hat, 
haft et bei Erteilung des Zuschlages neben diesem 
als Gesamtschuldner für die Erfüllung aller durch 
Zustandekommen des Vertrages begründeten 
Verbindlichkeiten, soweit er nicht spätestens bei 
Beurkundung des Kaufvertrages eine grundbuchfähige 
Vollmacht des Vertretenen vorlegt oder das 
Aukti onshaus auf diese Haft ung verzichtet. Erteilt 
der Aukti onator den Zuschlag an eine juristi sche 
Person, so kann das Aukti onshaus verlangen, dass 
deren Vertreter sich neben der juristi schen Person als 
Gesamtschuldner persönlich dafür mitverpfl ichten, 

dass die erwerbende juristi sche Person allen 
vertraglich übernommenen Zahlungsverpfl ichtungen 
gegenüber allen Gläubigern nachkommt. Mehrere 
Ersteher haft en als Gesamtschuldner. Ist der Ersteher 
eine Gesellschaft  bürgerlichen Rechts, haft en deren 
Gesellschaft er als Gesamtschuldner mit ihr. 

Der Aukti onator ist berechti gt, nach seinem 
pfl ichtgemäßem Ermessen einen Zuschlag 
abzuerkennen, insbesondere wenn ein Bieter bei 
Abgabe des Meistgebotes in verdeckter Vollmacht 
gehandelt hat oder seine Vertretungsbefugnis nicht 
in grundbuchmäßiger Form nachweisen kann und 
nicht als Gesamtschuldner mit dem Vertretenen 
die Haft ung für alle Ansprüche von Veräußerer und 
Aukti onshaus gegenüber dem Ersteher übernimmt 
sowie sich als Gesamtschuldner mit dem Vertretenen 
der Zwangsvollstreckung unterwirft , oder wenn es 
Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Meistbietende 
die Versteigerungs- bzw. Kaufb edingungen bzw. den 
Kaufvertrag nicht vollständig erfüllen wird.

3. Bietungssicherheit

3.1. Bei nicht ausreichendem Bonitätsnachweis 
kann das Aukti onshaus von dem Bieti nteressenten 
nach freiem Ermessen eine Bietungssicherheit 
verlangen. Die Bietungssicherheit beläuft  sich auf 10 
v. H. des Meistgebotes, mindestens jedoch € 2.000,00. 
Erwerber, die keinen deutschen Firmen- bzw. Wohnsitz 
haben, müssen die doppelte Bietungssicherheit
leisten. Wenn das Meistgebot unter € 2.000,00 liegt, ist 
die Bietungssicherheit in voller Höhe des Meistgebotes 
zu leisten. Die Bietungssicherheit ist im Falle einer
vereinbarten Direktzahlung unmitt elbar nach der 
Beurkundung ausschließlich unbar durch soforti ge 
Überweisung vor Ort (online-banking) oder alternati v 
binnen drei Banktagen nach Zugang der Mitt eilung des 
beurkundenden Notars auf das für die Hinterlegung
der Bietungssicherheit errichtete Notaranderkonto zu
zahlen.

3.2. Ist der Bieter zur Leistung einer 
Bietungssicherheit verpfl ichtet, so ist deren Eingang 
Hauptleistungspfl icht, deren Verletzung zum 
Vertragsrücktritt  berechti gt und Voraussetzung für 
die Beantragung der für den Erwerber im Grundbuch 
einzutragenden Aufl assungsvormerkung ist.

3.3. Wird das Meistgebot nicht in voller Höhe 
bezahlt und der Vertrag aus diesem Grund nicht 
durchgeführt, so dient die Bietungssicherheit vorrangig 
der Begleichung der Aufgeld- und Courtageansprüche 
des Aukti onshauses sowie der Begleichung der 
mit Beurkundung entstandenen Gebühren und 
Kosten und nachrangig der Befriedigung etwaiger 
Schadenersatzansprüche des Veräußerers. Soweit 
die Bietungssicherheit auf einem Notaranderkonto 
hinterlegt ist, kann sie nur mit Zusti mmung des 
Veräußerers und des Aukti onshauses zurückgezahlt 
werden. Ohne übereinsti mmende Weisung ist der 
beurkundende Notar berechti gt, die Zahlung auf 
das Meistgebot beim zuständigen Amtsgericht zu 
hinterlegen.

4. Haft ung für Sach-, Rechtsmängel und 
Vermögensschäden

4.1. Das Aukti onshaus und der Aukti onator 
haft et dem Veräußerer und dem Erwerber für eine 
den gesetzlichen Besti mmungen entsprechende 
Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung. 
Soweit das Aukti onshaus sich auf Angaben und 
Unterlagen des Veräußerers oder Dritt er wie etwa 
Behörden oder anderer Träger öff entlicher Belange 
stützt, stehen sie nur für die zutreff ende Übermitt lung, 
nicht aber für die objekti ve Richti gkeit ein. Im Übrigen 
wird jede Haft ung des Aukti onshauses - auch für 
die Beratung in steuerlichen und Bewertungsfragen 
oder für Ansprüche und Rechte bezüglich Sach- 
und Vermögensschäden wegen Sachmängeln am 
Objekt - ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 
Ansprüche auf Schadenersatz aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn das 
Aukti onshaus die Pfl ichtverletzung zu vertreten hat 
und für sonsti ge Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pfl ichtverletzung beruhen. 
Einer Pfl ichtverletzung des Aukti onshauses und des 
Aukti onators steht die eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen gleich.
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4.2. Vom Veräußerer dem Aukti onshaus 
gemachte Angaben und Zusicherungen über das 
Objekt und seine tatsächlichen und wirtschaft lichen 
Verhältnisse gelten zugunsten des künft igen 
Erwerbers. Er kann Rechte daraus nur unmitt elbar 
gegen den Veräußerer geltend machen. 

4.3. Die Angaben, die zu den angebotenen 
Objekten gemacht werden, stehen bis zum 
Zuschlag unter dem Vorbehalt der Überprüfung 
und nachträglichen Richti gstellung. Die Angaben zu 
Mieten und Betriebskosten können sich zwischen 
Redakti onsschluss des Katalogs und dem Aufruf 
des Objekts in der Aukti on sowie dem Zeitpunkt 
der wirtschaft lichen Übergabe von Nutzen und 
Lasten ändern, sei es durch zwischenzeitlichen 
Leerstand oder Neuvermietung. Maßgeblich sind 
insoweit die Angaben in dem in der Versteigerung 
verlesenen Auslobungstext. Das Aukti onshaus hat 
keine Verpfl ichtungen hinsichtlich der Einhaltung 
der Energieeinsparvorschrift en. Für die Beschaff ung 
und rechtzeiti ge Zurverfügungstellung des 
Energieausweises ist allein und ausschließlich der 
Veräußerer zuständig.

4.4. Jeder Zuschlag erfolgt im altersbedingten 
Zustand des Objektes und, soweit nicht im Einzelfall 
etwas anderes vereinbart wird, wie es steht und 
liegt, d. h. unter Ausschluss aller Ansprüche und 
Rechte bezüglich Sach- und Vermögensschäden des 
Erwerbers wegen Sachmängeln des Grundstückes und 
der Gebäude und gegebenenfalls mitversteigerter 
beweglicher Sachen. Hiervon ausgenommen sind 
Ansprüche auf Schadenersatz aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn der 
Veräußerer die Pfl ichtverletzung zu vertreten hat und 
sonsti ger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pfl ichtverletzung des Veräußerers 
beruhen. Einer Pfl ichtverletzung des Veräußerers 
steht die seines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen gleich. 

4.5. Für die Versteigerung von Immobilien des 
Bundes, der Bundesländer, derer Behörden, bundes- 
und landeseigener Gesellschaft en, Insti tuti onen/
Eigenbetriebe, der Deutschen Bahn AG, der GESA 
Gesellschaft  zur Entwicklung und Sanierung von 
Altstandorten mbH und den nach § 15 AktG mit 
diesen Gesellschaft en verbundenen Unternehmen 
gilt zusätzlich folgendes: Solche Immobilien sind 
grundsätzlich nicht versichert. Der Erwerber hat 
selbst für eine ausreichende Versicherung ab 
Übergabesti chtag zu sorgen. Es besteht keine 
Räumungsverpfl ichtung des Bundes bzw. der 
genannten Behörden/Insti tuti onen/Unternehmen, 
diese übernehmen auch keine Haft ung für schädliche 
Bodenveränderungen i.S. v. § 2 Abs.3 BBodenSchG 
und/oder Altlasten i.S. § 2 Abs.5 BBodenSchG. Eine 
Kostenbeteiligung im Rahmen der Ausgleichspfl icht 
nach § 4 Abs. 6 und § 24 BBodenSchG oder § 9 Abs. 2 
USchadG ist ausgeschlossen. Soweit der Bund bzw. die 
genannten Behörden/Insti tuti onen/Unternehmen als 
Alteigentümer oder Verursacher unmitt elbar gemäß 
§§ 4 Abs. 6, 24 BBodenSchG in Anspruch genommen 
werden, sind sie vom Erwerber und ggf. seinen 
Rechtsnachfolgern freizustellen, denen der Erwerber 
diesen Haft ungsausschluss mit Weiterverpfl ichtung 
weiter zu geben hat.

5. Besitzübergang

5.1. Die Übergabe des Objektes (Besitz-, Lasten- 
und Nutzenübergang) erfolgt         - soweit im Einzelfall 
keine abweichenden Vereinbarungen getroff en 
werden - am Monatsersten, der auf die vollständige 
Hinterlegung/Zahlung des Meistgebotes folgt. Der 
Erwerber übernimmt mit Übergabe auch alle zivil- und 
öff entlich-rechtlichen Verkehrssicherungspfl ichten 
hinsichtlich des Objektes und stellt den Veräußerer 
insoweit von diesen Verpfl ichtungen frei. 

5.2. Nach § 1 Abs. 2 S. 2 Schornsteinfeger-
Handwerksgesetz ist der Ersteher nach 
Eigentumsumschreibung verpfl ichtet, den 
Eigentumsübergang unter Angabe seines Namens 
und seiner Anschrift  unverzüglich dem zuständigen 
bevollmächti gten Bezirksschornsteinfeger schrift lich 
oder elektronisch mitzuteilen.

5.3. Mit dem Übergabesti chtag tritt  der 
Erwerber im Innenverhältnis zum Veräußerer 
in bestehende Mietverträge ein. Über die 
Betriebskosten und Betriebskostenvorauszahlungen 
ist sti chtagsbezogen vom Veräußerer gegenüber dem 
Erwerber abzurechnen. 

5.4. Bei Veräußerung von Wohnungs- 
oder Teileigentum übernimmt der Erwerber 
im Innenverhältnis zum Veräußerer mit dem 
Übergabesti chtag alle Rechte und Pfl ichten, die 
sich aus der Teilungserklärung auch in ihrem 
schuldrechtlichen Teil und den Beschlüssen der 
Wohnungseigentümergemeinschaft  ergeben und 
erteilt der Veräußerer dem Erwerber die Vollmacht 
zur Wahrnehmung der Rechte des Eigentümers in der 
Eigentümerversammlung. 

5.5. Bei der Veräußerung von Erbbaurechten 
übernimmt der Erwerber mit dem Übergabesti chtag 
mit der Verpfl ichtung zur Weitergabe an etwaige 
Rechtsnachfolger sämtliche sich aus dem 
Erbbaurechtsvertrag ergebenden Rechte und Pfl ichten.

5.6. Etwaige, am Übergabesti chtag 
noch nicht abgerechnete Anliegerbeiträge, 
Kommunalabgaben sowie Erschließungskosten, die 
sich auf Erschließungsmaßnahmen bis zum Tag der 
Aukti on beziehen, sind vom Veräußerer zu tragen. 
Erschließungskosten für Maßnahmen, die nach dem 
Tag der Aukti on durchgeführt werden, trägt der 
Erwerber. Soweit der Veräußerer schon Leistungen 
für Erschließungskosten bzw. laufende Lasten für 
Zeiträume erbracht hat, die nach dem jeweiligen 
Sti chtag liegen, ist der Erwerber zur Erstatt ung 
verpfl ichtet. Die Abrechnung erfolgt zwischen den 
Beteiligten direkt.

6. Zahlung des Kaufpreises und des Aufgeldes

6.1. Soweit nicht Vorauszahlung insbesonde-
re mit staatlichen Veräußerern wie den in Ziff er 4.5. 
genannten Insti tuti onen und Unternehmen oder die 
Zahlung auf ein Notaranderkonto vereinbart ist, ist 
das Meistgebot zur Zahlung fällig binnen 10 Banktagen 
nach schrift licher Mitt eilung des Notars darüber, dass 
die ranggerechte Eintragung einer Eigentumsverschaf-
fungsvormerkung zugunsten des Erwerbers erfolgt ist 
und die erforderlichen behördlichen und sonsti gen 
Genehmigungen, mit Ausnahme der steuerlichen Un-
bedenklichkeitsbescheinigung als Nachweis bezahlter 
Grunderwerbsteuer, sowie sämtliche Unterlagen zur 
vertragsgemäßen Lastenfreistellung vorliegen. 

6.2. Ist keine Direktzahlung vereinbart, ist 
das Meistgebot (unter Abzug einer etwa geleisteten 
Bietungssicherheit), auf ein Anderkonto des 
amti erenden Notars zu hinterlegen und zwar - soweit 
nicht ein davon abweichender Fälligkeitstermin 
vereinbart wurde - innerhalb von sechs Wochen 
ab dem Versteigerungstermin. Die Auszahlung 
vom Notaranderkonto erfolgt entsprechend den 
Fälligkeitsvoraussetzungen gemäß Ziff er 6.1.

6.3. Bei Veräußerung von Teilfl ächen 
ist weitere Voraussetzung für die Fälligkeit 
der Kaufpreiszahlung bzw. die Auszahlung des 
Meistgebotes vom Notaranderkonto das Vorliegen 
der katasteramtlichen Fortf ührungsmitt eilung und 
die notarielle Identi tätserklärung als Voraussetzung 
für die Eigentumsumschreibung. Dies gilt nicht 
für Objekte der Deutschen Bahn AG und deren 
Tochtergesellschaft en, bei denen Direktzahlung als 
ungesicherte Vorausleistung zu leisten ist.

6.4. Soweit vom Erwerber bedingungsgemäß 
nicht zu übernehmende Belastungen im Grundbuch zu 
löschen sind, sollen zur Lastenfreistellung zu leistende 
Zahlungen aus dem Kaufpreis erfolgen und wird der 
beurkundende Notar beauft ragt und bevollmächti gt, 
die dafür erforderlichen Unterlagen bei den Gläubigern 
anzufordern, in Empfang zu nehmen und sich die 
Ablösebeträge mitt eilen zu lassen. Die Berechti gung 
der Höhe der angeforderten Beträge hat der Notar 
nicht zu prüfen.

6.5. Jeder Erwerber ist verpfl ichtet, sich 
sofort zu Protokoll des amti erenden Notars der 
soforti gen Zwangsvollstreckung wegen des gesamten 

Betrages des Meistgebotes nebst Verzugszinsen 
gegenüber dem Veräußerer und wegen des Aufgeldes 
gegenüber dem Aukti onshaus zu unterwerfen und den 
amti erenden Notar unwiderrufl ich anzuweisen, dem 
Veräußerer bzw. dem Aukti onshaus eine vollstreckbare 
Ausferti gung des Versteigerungsprotokolls zu erteilen. 
Im Falle eines Zahlungsverzuges ist der Erwerber 
verpfl ichtet, an den Veräußerer bzw. das Aukti onshaus 
Verzugszinsen gemäß § 288 BGB i.V.m. § 247 BGB zu 
zahlen. Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens ist dadurch nicht ausgeschlossen.

6.6. Hat der Erwerber den Kaufpreis nicht 
binnen zwei Wochen nach Fälligkeit gezahlt, steht 
dem Veräußerer nach einer schrift lich zu setzenden 
Nachfrist von zwei Wochen das Recht zum Rücktritt  
vom Kaufvertrag zu. Die Rücktritt serklärung bedarf 
der Schrift form, wobei die Textf orm ausreichend ist. 
Sowohl von der Fristsetzung, als auch dem Rücktritt  
sind der beurkundende Notar und das Aukti onshaus 
unmitt elbar durch Übersendung von Kopien der 
entsprechenden Schreiben in Kenntnis zu setzen.

6.7. Sämtliche Zahlungen auf den Kaufpreis, 
auch Teilzahlungen, sei es bei Direktzahlungen an den 
Veräußerer oder das Anderkonto des Notars, können 
aufgrund des gesetzlichen Barzahlungsverbotes nur 
durch Überweisung erfolgen. Jegliche Barzahlung 
sowie auch Zahlungen in Kryptowerten, Gold, Plati n 
oder Edelsteinen sind gesetzlich verboten. Veräußerer 
und Erwerber sind verpfl ichtet, dem Notar alle nach 
dem GWG erforderlichen Erklärungen und Nachweise 
zu erbringen.

7. Belastungsvollmacht

7.1. Soweit er dies nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen hat, wird der Veräußerer dem 
Erwerber im Kaufvertrag eine Belastungsvollmacht für 
die Eintragung von Finanzierungsgrundpfandrechten 
im Grundbuch des Kaufobjektes erteilen.

Der Veräußerer übernimmt im Rahmen der 
Belastungsvollmacht weder Kosten noch eine 
persönliche Haft ung.

7.2. Grundpfandrechte aufgrund einer 
Belastungsvollmacht dürfen nur bestellt werden, wenn 
die Grundpfandrechtsbestellungsurkunde folgende 
Zweckbesti mmungs-erklärung enthält:

„Der Gläubiger erkennt mit Valuti erung des durch das 
Grundpfandrecht gesicherten Darlehens an, dass er das 
Grundpfandrecht erst und nur insoweit als Sicherheit 
verwerten oder behalten darf, als er tatsächlich 
Zahlungen mit Tilgungswirkung auf die Kaufpreisschuld 
des Schuldners geleistet hat und das Eigentum am 
Pfandobjekt auf den Schuldner übergegangen ist. Ist 
die Grundschuld zurück zu gewähren, so kann nur 
Löschung verlangt werden, nicht Abtretung oder 
Verzicht. Alle weiteren innerhalb und außerhalb der 
Urkunde getroff enen Zweckbesti mmungserklärungen, 
Sicherungs- und Verwertungsvereinbarungen gelten 
erst nach vollständiger Kaufpreiszahlung und Übergang 
des Eigentums am Pfandobjekt auf den Schuldner.

Im Falle eines Teilfl ächenverkaufs hat sich der 
Gläubiger ferner zu verpfl ichten

- alle erforderlichen Erklärungen in 
grundbuchmäßiger Form abzugeben, damit die 
Grundpfandrechte nach Teilung und Fortschreibung
des Kaufobjekts im Grundbuch auf das Kaufobjekt 
beschränkt und die übrigen Teilfl ächen aus der 
Pfandhaft  entlassen werden 

und zu erklären, dass er

- seine Rechte aus der Grundschuld nicht
vor grundbuchlich vollzogener Pfandfreigabe nicht
verkauft er Teilfl ächen und nicht vor vollständiger 
Zahlung des Meistgebotes einschließlich Zinsen 
geltend machen, wird.

Der Erwerber ist verpfl ichtet, unverzüglich 
nach Eintrag des Vermessungsergebnisses im 
Grundbuch die Pfandfreigabeerklärung des 
Grundpfandrechtsgläubigers beizubringen und dem 
diesen Vertrag beurkundenden Notar zu überreichen. 
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Ausferti gungen und beglaubigte Ablichtungen von 
Grundpfandrechtsbestellungsurkunden dürfen erst 
nach Vorliegen vorstehender Verpfl ichtungserklärun-
gen vom Notar herausgegeben werden.“

8. Aufl assungsvormerkung

8.1. Soweit der Erwerber trotz der damit 
verbundenen Risiken nicht darauf verzichtet, wird zur 
Sicherung seines Eigentumsverschaff ungsanspruchs 
im Versteigerungsprotokoll für ihn die Eintragung einer 
Aufl assungsvormerkung im Grundbuch bewilligt und 
beantragt. Zur Sicherung des Löschungsanspruchs 
des Veräußerers für den Fall des Vertragsrücktritt s 
wird die Eintragung unter die aufl ösende Bedingung 
der Erklärung des beurkundenden Notars, dass der 
gesicherte Anspruch nicht besteht, gestellt.

8.2. Der Notar wird angewiesen, die Erklärung, 
wonach der durch die Aufl assungsvormerkung des 
Erwerbers gesicherte Anspruch nicht besteht, dann zu 
erstellen und dem Grundbuchamt einzureichen, wenn 

- die Kaufpreisfälligkeit vorliegt,

- der Veräußerer dem Notar gegenüber schrift lich 
erklärt hat, wegen der Nichtzahlung des Kaufpreises 
oder wegen der Verletzung einer sonsti gen 
Hauptpfl icht vom Vertrag zurückgetreten zu sein.

- der Notar dem Erwerber an dessen dem Notar 
zuletzt bekannt gemachte Adresse schrift lich und 
unter Übersendung einer Kopie der Erklärung des 
Veräußerers mitgeteilt hat, dass er nach Ablauf einer 
Frist von vier Wochen ab dem Datum der Mitt eilung 
die die aufl ösende Bedingung darstellende Erklärung 
erstellen und dem Grundbuchamt einreichen werde,
und
- der Erwerber innerhalb der Vier-Wochen-Frist dem 
Notar weder den Nachweis der Erfüllung seiner 
Zahlungsverpfl ichtung und/oder der Erhebung einer 
Klage auf Feststellung erbracht hat, den Kaufpreis nicht 
oder nur in der bereits entrichteten Höhe zu schulden, 
und auch nicht substanti iert Gründe dargelegt hat, 
wonach der Kaufpreis oder sonst übernommene 
Zahlungsverpfl ichtungen nicht fällig sind oder ein 
Zurückbehaltungsrecht besteht.
Soweit der Erwerber durch Bankbestäti gung 
Teilzahlungen auf den Kaufpreis über eine auf dem 
Notaranderkonto hinterlegte Bietungssicherheit 
hinaus nachgewiesen hat, darf der Notar die 
vorstehende Erklärung nur abgeben, wenn dem 
Notar die Rückzahlung des die Bietungssicherheit 
übersteigenden Betrages durch Bankbestäti gung 
nachgewiesen oder der Betrag auf ein Notaranderkonto 
mit der unwiderrufl ichen Anweisung eingezahlt 
ist, diesen nach Löschung der Vormerkung an den 
Erwerber zurückzuzahlen. 

Da der Notar nicht nachprüfen kann, ob der Einlieferer 
materiell-rechtlich zum Rücktritt  vom Vertrag 
berechti gt war, wird er bei begründeten Zweifeln die 
Erstellung der die aufl ösende Bedingung darstellenden 
Eigenurkunde aussetzen und den Beteiligten im 
Wege eines Vorbescheides Gelegenheit geben, die 
Berechti gung des Rücktritt s gerichtlich überprüfen zu 
lassen. 

8.3. Die Aufl assungsvormerkung ist nur mit 
Zusti mmung des Aukti onshauses und des Veräußerers 
abtretbar. 

9. Kosten und Steuern

Der Erwerber trägt 

- die Gebühren der notariellen Protokollierung der
Versteigerung (Zuschlag), der Aufl assung, einer 
eventuell erforderlichen Identi tätserklärung und 
des Vollzuges sowie die Kosten der notariellen 
Hinterlegung einer eventuellen Bietungssicherheit,

- die Kosten der grundbuchlichen Eintragungen und 
der Löschung der Eigentumsübertragungsvormerkung,

- die Gebühren der Behörden für die für den Vollzug
erforderlichen Zusti mmungen,

- die Grunderwerbsteuer,

- die Kosten einer vom Erwerber veranlassten 

Grenzfeststellung eines ganzheitlich veräußerten 
Flurstückes.

Die unverzügliche Zahlung der genannten Kosten und 
Gebühren ist Hauptleistungspfl icht.

9.2. Der Erwerber ist zur Zahlung des Aufgeldes 
an das Aukti onshauses verpfl ichtet.

Das Aufgeld beträgt unter Berücksichti gung eines 
Umsatzsteuersatzes von 19 % für Objekte 

- bis zu einem Zuschlagspreis von 19.999 € 
17,85 %, inkl.ges. MwSt.

- bei einem Zuschlagspreis von 20.000 € bis 49.999 €
11,90 %, inkl.ges. MwSt.

- bei einem Zuschlagspreis von 50.000 € bis 99.999 € 
9,52 %, inkl.ges. MwSt.

- bei einem Zuschlagspreis ab 100.000 €
7,14 %, inkl.ges. MwSt.

Das Aufgeld kann durch Barzahlung in Euro, durch bank-
bestäti gten Scheck eines der inländischen Finanzdienst-
leistungsaufsicht unterliegenden Krediti nsti tuts oder 
durch soforti ge Überweisung vor Ort (online-banking) 
geleistet werden. Das Aufgeld ist verdient, fällig und 
zahlbar mit dem Zuschlag, unabhängig von der weiteren 
Vertragsabwicklung. Ein Rückforderungsanspruch ist 
ausgeschlossen, es sei denn, eine für die Wirksamkeit
des Vertrages notwendige öff entlich-rechtliche Geneh-
migung wird bestandskräft ig verweigert. 

9.3. Der Veräußerer trägt die Kosten für 
die Tilgung und Löschung nicht übernommener
Grundbuchbelastungen sowie die Kosten einer 
von ihm gewünschten Kaufpreishinterlegung auf 
einem Notaranderkonto einschließlich etwaiger 
Bankgebühren einschließlich evtl. Negati vzinsen und 
der durch Auszahlungen in mehr als einem Betrag
entstehenden Mehrkosten der Hinterlegung. Der
den Vertrag vollziehende Notar ist berechti gt, die 
anfallenden Gerichtskosten für die Löschung der vom
Erwerber nicht zu übernehmenden Belastungen, 
soweit diese nicht direkt vom Veräußerer gezahlt 
sind sowie ihm ggf. von der kontoführenden Bank in
Rechnung gestellte Gebühren und Negati vzinsen vom 
Notaranderkonto zu entnehmen. Hinterlegungszinsen
stehen dem Veräußerer zu.

Im Falle der Veräußerung von Teilfl ächen trägt der 
Veräußerer die Kosten der Vermessung.

Die vom Veräußerer an das Aukti onshaus zu 
zahlende Verkäufercourtage wird mit dem 
Aukti onshaus jeweils individuell vereinbart. Die 
Verkäufercourtage ist verdient und fällig mit Erteilung 
des Zuschlags und der notariellen Beurkundung des
Versteigerungsprotokolls/Kaufvertrages. Sofern zum 
Zeitpunkt der Kaufpreisfälligkeit noch nicht bezahlt, 
tritt  der Veräußerer den Kaufpreis anteilig in Höhe der 
Verkäufercourtage und der im Einlieferungsvertrag 
vereinbarten Aufwandspauschalen an das 
Aukti onshaus ab. 

9.4. Die Kosten der Einholung von 
Vollmachtbestäti gungen und Genehmigungen von 
nicht persönlich Erschienenen trägt der jeweils 
Vertretene.

9.5. Der beurkundende Notar ist berechti gt, 
vom Erwerber einen Notarkostenvorschuss zu 
erheben, dessen Zahlung Voraussetzung für den
Beginn des Vollzuges des Kaufvertrages ist. 

10. Vollzug des Kaufvertrages
10.1. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Umschreibung des Eigentums im Grundbuch von 
der Vorlage des Negati vzeugnisses gem. § 28 
Abs. 1 BauGB oder landesrechtlicher Vorschrift en 
über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung 
eines Vorkaufsrechts der Gemeinde nach dem 
Baugesetzbuch, einer eventuell notwendigen 
sanierungsrechtlichen Genehmigung, die auch für 
Finanzierungsgrundschulden erforderlich ist, und ggf. 
anderer behördlicher Genehmigungen abhängt sowie 
der steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung, bei 
landwirtschaft lich genutzten Flächen ferner von der 
Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz. 
Für die neuen Bundesländer ist u. U. die Genehmigung 

nach der Grundstücksverkehrsordnung erforderlich. 
Für die Erteilung vorstehender Genehmigungen haft et 
kein Aukti onsbeteiligter, wenn sie ordnungsgemäß 
beantragt worden sind.

10.2. Bei Veräußerung von Teilfl ächen steht das 
Leistungsbesti mmungsrecht dem Veräußerer zu, der 
dieses Recht nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB 
auszuüben hat. 

10.3. Soweit ein gesetzliches/vertragliches 
Vorkaufsrecht ausgeübt wird, sind sowohl der 
Veräußerer als auch der Erwerber zum Rücktritt  vom 
Vertrag berechti gt. Wird das Vorkaufsrecht nur für 
eine Teilfl äche ausgeübt, besteht das Rücktritt srecht 
auch für die nicht vom Vorkaufsrecht betroff ene 
Fläche. In diesem Fall erlischt das Rücktritt srecht 
nach Ablauf eines Monats nach Kenntnisnahme von 
der Ausübung des Vorkaufsrechts. Mit der Ausübung 
des Vorkaufsrechtes begründete wechselseiti ge 
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

10.4. Veräußerer und Erwerber beauft ragen 
den die Versteigerung beurkundenden Notar mit 
der grundbuchlichen Abwicklung des Vertrages 
und den Vollzug des beurkundeten Vertrages in 
jeder Hinsicht zu betreiben und zu überwachen. Sie 
verzichten auf ihr eigenes Antragsrecht gegenüber 
dem Grundbuchamt und beauft ragen den Notar, 
alle erforderlichen Genehmigungen und Zeugnisse 
einzuholen und in Empfang zu nehmen und Anträge 
auch einzeln zu stellen und überhaupt alles zu tun, 
was verfahrensrechtlich zur Durchführung des 
protokollierten Erwerbsvertrages erforderlich ist. 
Der beurkundende Notar wird ferner beauft ragt die 
ggf. zur Wirksamkeit des Versteigerungsprotokolls 
erforderlichen Genehmigungen beim Nachlass-, 
Betreuungs- oder Familiengericht für die Beteiligten 
einzuholen, sich selbst mitzuteilen und für die 
Vertragsparteien in Empfang zu nehmen. 

10.5. Veräußerer und Erwerber erteilen den 
in dem zu beurkundenden Versteigerungsprotokoll 
namentlich zu benennenden Mitarbeitenden 
des beurkundenden Notars die nachfolgende 
Vollzugsvollmacht:

Die Mitarbeitenden des Notariats werden jeweils 
einzeln unter Befreiung von den Beschränkungen 
des § 181 BGB und von jeder persönlichen 
Haft ung bevollmächti gt, alle zur Durchführung 
des Vertrages erforderlichen Erklärungen 
abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere 
Identi täts- und Aufl assungserklärungen abzugeben 
sowie Rangänderungen und Löschungen nebst 
dazugehörigen Anträgen und Bewilligungen sowie 
für den Erwerber auf dessen Kosten einen aktuellen 
Grundbuchauszug nach Umschreibung des Objektes 
anzufordern. Die Bevollmächti gten sind zur Erteilung 
von Untervollmachten berechti gt.

Von dieser Vollmacht kann nur vor dem amti erenden 
Notar, einem mit diesem in Sozietät verbundenen 
Notar oder seinem amtlich bestellten Vertreter 
Gebrauch gemacht werden. Die Vollmacht erlischt 
mit der Eintragung des Erwerbers im Grundbuch als 
Eigentümer.

11. Hausrecht
Der IAD Immobilienaukti onshaus Deutschland GmbH 
sowie dem Aukti onator steht das Hausrecht zu. Sie 
kann Personen, die den Ablauf der Aukti on behindern, 
von der Teilnahme ausschließen.

12. Hinweis nach § 36 VSBG
Das Aukti onshaus ist weder bereit, noch 
verpfl ichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen

13. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist das Amtsgericht Schöneberg bzw.
Landgericht Berlin, sofern das Gesetz nicht einen
anderen Gerichtsstand besti mmt.

Berlin, 03.09.2025
gez. Matt hias Knake 
gez. René Silva Doraszelsky
gez. Notar Alexander Schrowe, Berlin

UVZ-Nr. 378/2025 S vom 03. September 2025
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Hinweise der Notare

Wir veranstalten jährlich insgesamt 4 Aukti onen 
im Berliner Goerzwerk

GOERZWERK • Goerzallee 299 • D- 14167 Berlin 

Bei freiwilligen Versteigerungen kommt der Kaufvertrag nach § 156 
BGB mit Erteilung des Zuschlages durch den Aukti onator zustande, der 
allerdings im Hinblick auf § 311 b BGB erst mit der notariellen Beurkundung 
verbindlich wird und grundbuchlich vollzogen werden kann.

Bei der Beurkundung des Zuschlages gibt es eine Ausnahme von der sonst 
für Verbraucherkaufverträge geltenden zweiwöchigen Wartefrist zwischen 
Aushändigung des Entwurfes durch das Notariat und Beurkundung. Auch 
Verbraucherkaufverträge werden also regelmäßig sofort, d. h. noch am 
Aukti onstag, beurkundet. Nach erfolgter Beurkundung sind Änderungen 
nur noch mit dem Einverständnis aller Beteiligten möglich.

Sollte der Ersteher das Objekt nicht für sich selbst ersteigern, muss eine 
Vollmacht vorgelegt werden. Sofern diese nicht notariell beurkundet bzw. 
beglaubigt ist, ist eine notarielle Vollmachtsbestäti gung / Genehmigung 
desjenigen erforderlich, für den das Gebot abgegeben wurde. Wenn 
das Gebot für eine eingetragene Firma abgegeben wurde, ist ein 
Handelsregisterauszug vorzulegen.

Tritt  der Bieter als Vertreter ohne Vertretungsmacht auf, so sieht der 
Vertrag vor, dass notarielle Genehmigungserklärungen innerhalb einer 
besti mmten Frist beizubringen sind. Sollte diese Frist verstreichen, ohne 
dass eine notarielle Genehmigung beigebracht worden ist, kommt der 
Vertrag mit dem Bieter unmitt elbar zustande, hat er in diesem Fall das 
Objekt im eigenen Namen ersteigert, muss alle im Vertrag eingegangen 
Verpfl ichtungen selbst erfüllen und ist insbesondere zur Kaufpreiszahlung 
verpfl ichtet.

Bitt e beachten Sie, dass spätere Änderungen in der Person des Erstehers 
nur im Einvernehmen mit dem Einlieferer und dem Aukti onshaus erfolgen 
können, zusätzliche Beurkundungen erforderlich machen und weitere 
Kosten verursachen.

Die Allgemeinen Versteigerungsbedingungen, die in diesem Katalog 
abgedruckt sind und von Ihnen auf der Internetseite der Notare www.
recht-web.de zum Unterpunkt/Notariat eingesehen bzw. heruntergeladen 
werden können, sind Bestandteil des Kaufvertrages. Sie enthalten u.a. 
Haft ungsausschlüsse zur Sachmängelhaft ung. Das Objekt wird grundsätzlich 
verkauft , wie es steht und liegt, so dass der Bieter es entweder im Vorfeld 
gründlich besichti gt haben sollte oder eben das Risiko etwaiger Sachmängel 
eingehen muss. In den Allgemeinen Versteigerungsbedingungen sind noch 
weitere Punkte, die bei der Versteigerung und dem Erwerb gelten und mit 
denen Sie sich vertraut machen sollten, sofern Sie mitbieten möchten, 
allgemein und im Voraus festgelegt, wie z.B. der Zeitpunkt der Übergabe, 
die Zahlung des Meistgebotes und die Modalitäten der Abwicklung.

Bestandteil des Vertrages wird auch der bei der Aukti on für das jeweilige 
Objekt verlesene Auslobungstext Die Auslobungstexte enthalten 
objektspezifi sche Informati onen und Regelungen, die Abweichungen von 
den Allgemeinen Versteigerungsbedingungen enthalten können und für das 
einzelne Objekt Vorrang vor den Allgemeinen Versteigerungsbedingungen 
haben. Der Verlesung und der Lektüre des mit dem jeweiligen Exposé 
angekündigten Textes sollte deshalb besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden.

Im Übrigen ist es dringend angeraten, persönlich an der Beurkundung 
teilzunehmen und sich nicht durch Dritt e vertreten zu lassen. Nur so 

besteht die Möglichkeit, dass während der Verlesung der Urkunde dem 
beurkundenden Notar Fragen gestellt werden können. Nur auf diesem 
Wege kann sichergestellt werden, dass die im Vertrag vorgesehenen 
Regelungen im Detail und in ihrer rechtlichen Tragweite dem wahren 
Willen der Parteien entsprechen.

Seit Januar 2024 gilt für den Fall eines beabsichti gten Erwerbs in der 
Rechtsform einer BGB-Gesellschaft , dass diese in dem neu geschaff enen 
Gesellschaft sregister eingetragen werden muss. Für die Beurkundung 
muss deshalb ein entsprechender Registerauszug vorgelegt werden. 
Soll die Gesellschaft  erst anlässlich des Grundstückserwerbs in der 
Aukti on gegründet werden, besteht die Möglichkeit, zusammen mit 
der Beurkundung des Vertrages auch die erforderliche Anmeldung zu 
beglaubigen. Das setzt aber voraus, dass alle Gesellschaft er der GbR auch 
persönlich anwesend sind, um die Unterschrift  unter der Anmeldung zu 
leisten.

Das Geldwäschegesetz verpfl ichtet die Notare im Rahmen der 
Beurkundung von Grundstückskaufverträgen und insbesondere bei 
der Verwahrung von Geldern auf einem Notaranderkonto, die jeweils 
wirtschaft lich Berechti gten an dem Geschäft  zu ermitt eln und intern zu 
dokumenti eren. Die Identi fi zierung des wirtschaft lich Berechti gten erfolgt 
durch die Vorlage eines gülti gen Lichtbildausweises. Darüber hinaus ist 
festzustellen, ob es sich bei dem wirtschaft lich Berechti gten um eine 
Politi sch Exponierte oder eine dieser nahestehende Person handelt 
oder gehandelt hat. Dazu ist die Vorlage eines von dem wirtschaft lich 
Berechti gten ausgefüllten PEP-Fragebogens erforderlich.

Handelt es sich bei dem Erwerber um eine Gesellschaft , wozu nicht 
nur juristi sche Personen, sondern auch Personengesellschaft en und 
eingetragene Gesellschaft en bürgerlichen Rechts gehören, reicht es nicht 
aus, dass sich der Käufer z. B. anhand eines Registerauszuges ermitt eln 
lässt. Vielmehr ist dem Notar off en zu legen und durch eine Auskunft  in 
Textf orm zu dokumenti eren, wer im Sinne des Gesetzes der wirtschaft lich 
Berechti gte ist. Dies sind die natürlichen Personen, die mehr als 25% der 
Kapitalanteile halten, mehr als 25% der Sti mmrechte kontrollieren oder auf 
vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Bei dem Erwerb durch eine GmbH 
oder eine andere Kapital- oder Personengesellschaft  - eingeschlossen 
die eingetragene Gesellschaft  bürgerlichen Rechts - kann der Nachweis 
des wirtschaft lich Berechti gten in der Regel durch die Vorlage der beim 
Handelsregister hinterlegten Gesellschaft erliste und eines aktuellen 
Auszugs aus dem Transparenzregister geführt werden. 

Wird der Nachweis durch Angabe des wirtschaft lich Berechti gten 
und des PEP-Status in Textf orm sowie in den entsprechenden Fällen 
durch eine aktuelle Gesellschaft erliste und einen aktuellen Auszug aus 
dem Transparenzregister nicht geführt, muss und wird der Notar die 
Beurkundung des Vertrages ablehnen.

Nach § 16a Geldwäschegesetz besteht für Immobiliengeschäft e ein 
Barzahlungsverbot. Wenn sich der Kaufpreis auf mehr als 10.000,00 EUR 
beläuft  muss dem Notar z. B. durch Bankbestäti gung oder Kontoauszug 
nachgewiesen werden, dass die Zahlung ordnungsgemäß durch 
Banküberweisung erfolgt ist. Fehlt ein entsprechender Nachweis, ist 
der Notar ggf. daran gehindert, beim Grundbuchamt den Antrag auf 
Eintragung des Käufers als Eigentümer zu stellen.
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Verhandelt zu Berlin am ______________________

Vor dem unterzeichnenden Notar
Frank Jablonski / Alexander Schrowe in 10625 Berlin, 
Bismarckstraße 107, der sich auf Ersuchen in den 
Veranstaltungssaal des Goerzwerkes, Goerzallee 299, 14167 
Berlin, begab,

erschienen heute:
1. Herr Matt hias Knake / Herr René Silva Doraszelsky,

geboren am 02.09.1976 / geboren am 13.05.1976,
geschäft sansässig Goerzallee 299, 14167 Berlin,
dem Notar von Person bekannt,

- nachstehend „Aukti onator“ genannt -,

nachfolgend handelnd in Vollmacht für
____________________________________

als dem im Grundbuch eingetragenen / noch einzutragenden 
Eigentümer

- im Folgenden auch „Veräußerer“ genannt - aufgrund der 
Vollmacht vom _________, die im Original vorliegt und als
Anlage zu dieser Urkunde genommen wird.

2. Herr/Frau _________________ (Bieter-Nr.        )
geboren am _______________________

- im Folgenden „Meistbietender“ genannt -, 
auch wenn es sich um mehrere handelt -.

Die Versteigerung vom _______________ wurde eröff net 
und im Zuge dessen darauf hingewiesen, dass die 
Versteigerungsbedingungen gelten, die in der notariellen 
Verhandlung vom 03. September 2025 des Notars Alexander 
Schrowe, Berlin, zu dessen UVZ-Nr. 378/2025 S niedergelegt 
sind. 

I. 
Der Aukti onator erklärte, dass die Immobilie - nachstehend 
„Kaufobjekt“ genannt -, wie sie in dem hier als  Anlage 
1 beigefügten Auslobungstext beschrieben ist, zur 
Versteigerung gelangt.

Die Anlage wurde vom Aukti onator während der Aukti on in 
Gegenwart des Notars und des Meistbietenden verlesen.

1. Nach dreimaligem Aufruf erteilte der Aukti onator den 
Zuschlag zu einem Meistgebot von__________ €
(in Worten: ______ Euro) um ______ Uhr an den Ersteher.

2. Das Aufgeld gemäß Ziff er 9.2 der 
Versteigerungsbedingungen beträgt incl. USt.
___________________ €.

3. Soweit die Erschienenen als Vertreter handeln, 
erklärten sie im Hinblick auf die Besti mmungen des 
Geldwäschegesetzes bezüglich der von ihnen Vertretenen, 
dass nach ihrer Kenntnis die Vertragsparteien ausschließlich 
auf eigene Rechnung handeln, und dass die Vertragsparteien 
bzw. deren wirtschaft lich Berechti gte nicht den Status einer 
politi sch exponierten Person i. S. d. § 1 Abs. 12, 13 14 GwG 
haben oder in den letzten 12 Monaten hatt en. 

Auf Befragung erklärten die Erschienenen, dass keine 
Vorbefassung des amti erenden Notars gemäß § 3 Abs. (1) 
Ziff er 7 BeurkG gegeben ist.

Die jeweiligen Erschienenen erklärten sich mit 
der Beurkundung des Vertrages im Rahmen von 
Sammelbeurkundungen – einverstanden. Dabei wurde der 
gleichlautende Text der Niederschrift en verlesen. 

Die Versteigerungsbedingungen sind jedem Meistbietenden 
in beglaubigter Fotokopie unmitt elbar nach Zuschlag 
ausgehändigt worden; zudem werden sie dieser Urkunde als 
Anlage 2 in beglaubigter Abschrift  beigefügt. Auf Verlesung 
wird nach Belehrung des amti erenden Notars über die 
Vorschrift  des § 13 a BeurkG verzichtet. Die Beteiligten 
bestäti gen den Erhalt einer beglaubigten Fotokopie der 
Versteigerungsbedingungen, dass sie diese gelesen haben 
und deren Inhalt kennen. Die Beteiligten erklären, dass 
sie die Versteigerungsbedingungen als für sich verbindlich 
anerkennen. 

Die Erschienenen erklärten, dass ihnen die vom Notar 
während der Versteigerung gemachten Hinweise bekannt 
sind. Sie bestäti gen, dass sie die Hinweise zur Kenntnis 
genommen und verstanden haben. Der Notar erörterte 
noch einmal deren Inhalt und wies darauf hin, dass der 
dem Ersteher erteilte Zuschlag erst mit der jetzigen 
Beurkundung rechtsverbindlich wirksam und grundbuchlich 
vollziehbar wird. Deshalb ist der vorher erteilte 

Zuschlag bis zur Beurkundung noch nicht bindend. Vom 
Ersteher gewünschte Änderungen der den Allgemeinen 
Versteigerungsbedingungen entsprechenden vertraglichen 
Regelungen sind im Hinblick auf die Geltung auch für den 
Einlieferer/Verkäufer jedoch grundsätzlich nicht möglich 
und müssten ggf. zum Abbruch der Beurkundung führen.

Im Hinblick auf § 17 Absatz 2a Satz 2 Nummer 2 des 
Beurkundungsgesetzes wird festgestellt, dass die Beteiligten 
über den Katalog bzw. die im Internet vom beurkundenden 
Notar und der IAD Immobilienaukti onshaus Deutschland 
GmbH veröff entlichten Versteigerungsbedingungen und 
Muster des Versteigerungsprotokolls die Möglichkeit hatt en, 
sich ausreichend zu informieren. 

Die Beteiligten erkennen die sich aus der Anlage 1 
(Auslobungstext) ergebenden Erklärungen als für sich 
verbindlich an und genehmigen deren Inhalt.

II.
Das Objekt ist verzeichnet beim Amtsgericht  ... Grundbuch 
von ... , Blatt  ...; Bestandsverzeichnis lfd. Nr. ... Gemarkung 
..., Flur ... , Flurstück ...in grundbuchmäßiger Größe von ... m²
- nachstehend Kaufgegenstand genannt -.
-----------------------------------------------------------------------------
alternati v:
Das Objekt ist eine noch zu vermessende / bereits 
vermessene Teilfl äche von ca. ... m² des beim Amtsgericht 
... wie folgt verzeichneten Grundstückes - Grundbuch von ..., 
Blatt  ... - Bestandsverzeichnis lfd. Nr. ... Gemarkung ... , Flur 
..., Flurstück ... in grundbuchmäßiger Größe von ... m²

Die Teilfl äche ist auf dem als Anlage 3

beigefügten Lageplan rot/blau umrandet und gelb/blau 
unterlegt. Der Lageplan wurde den Beteiligten zur Einsicht 
vorgelegt, von diesen genehmigt, zum Gegenstand dieser 
Beurkundung gemacht und dieser Urkunde beigefügt.
----------------------------------------------------------------------
Bei DB zusätzlich:
Der Lageplan ist der auszugsweisen Bezugsurkunde des 
Notars _____________ in Berlin vom __________ - UVZ-
Nr. ________ - als Anlage Nr. _________ beigefügt. Die 
vorgenannte Bezugsurkunde lag in
auszugsweiser beglaubigter Abschrift  vor.

Der Verkäufer verpfl ichtet sich, die Vermessung des 
Kaufgegenstandes auf seine Kosten zu beauft ragen.

Bei DB zusätzlich:
Die Einzelheiten zu liegenschaft sbezogenen Verträgen 
sowie mitverkauft en bzw. nicht mitverkauft en Sachen 
ergeben sich aus der vorgenannten Bezugsurkunde. Auf die 
Bezugsurkunde wurde bereits vom Aukti onator
hingewiesen; sie lag im Aukti onssaal aus. Eine 
auszugsweise beglaubigte Abschrift  lag zur Beurkundung 
vor. Die Bezugsurkunde ist den Beteiligten bekannt und 
wird dieser Urkunde als Anlage beigefügt. Die darin 
enthaltenen Besti mmungen, insbesondere Regelungen zu 
Dienstbarkeiten, sind Gegenstand dieses Vertrages.
Die Beteiligten bestäti gen den Erhalt einer beglaubigten 
(auszugsweisen) Fotokopie der Bezugsurkunde.

Alternati v: ohne Verlesung (Expose):
Die vorerwähnte Bezugsurkunde ist dem Ersteher bereits 
mit Übersendung des Exposes in Abschrift  bekannt gemacht 
worden. Die Beteiligten verzichteten daher auf Verlesung 
der Bezugsurkunde.

Alternati v: Verlesung:
Die Bezugsurkunde wurde den Beteiligten vom Notar 
vorgelesen, von ihnen genehmigt und zum Gegenstand 
dieser Beurkundung gemacht.
Die Vertragsparteien bewilligen und beantragen vorsorglich 
den Vollzug sämtlicher in der Bezugsurkunde - UVZ-Nr. 
_______ vom _________ des Notars __________ in 
________ - enthaltenen grundbuchlichen Erklärungen.
----------------------------------------------------------------------

Der Kaufgegenstand ist nach Angaben des Einlieferers und 
gemäß dem vorliegenden elektronischen Grundbuchauszug 
vom _______ in Abteilung II und III des Grundbuches wie 
folgt belastet:
Abteilung II  ; Abteilung III

Der Verkauf des Kaufgegenstandes erfolgt lastenfrei in 
Abteilung II und III des Grundbuches, mit Ausnahme der 
in Abteilung II zur lfd. Nr. ___ eingetragenen Last, die als 
nicht wertmindernd übernommen wird, und mit Ausnahme 

solcher Belastungen, an deren Bestellung der Ersteher 
mitgewirkt hat oder deren Eintragung der Erwerber 
in diesem Vertrag einschließlich des Auslobungstextes 
zusti mmt.

Im Fall des Verkaufs von Immobilien des Bundes, der 
Bundesländer, deren Behörden/Insti tuti onen/Eigenbetriebe, 
der Deutschen Bahn, der GESA Gesellschaft  zur Entwicklung 
und Sanierung von Altstandorten mbH: Gemäß Ziff er 4.5 der 
Versteigerungsbedingungen ist das Objekt nicht versichert, 
besteht keine Räumungsverpfl ichtung und ein umfassender 
Haft ungsausschluss für Bodenveränderungen/Altlasten.
--------------------------------------------------------------------------

III.
(Varianten der Kaufpreiszahlung)

Zu dem erteilten Zuschlag vereinbaren die Parteien im 
Hinblick auf  § 311b BGB folgendes:

1. Zahlungsverpfl ichtung

a) Notaranderkonto
Um den vom Einlieferer gewünschten kurzfristi gen 
Lasten- und Nutzenwechsel unabhängig von 
Grundbucheintragungen spätestens zum ____________ 
vollziehen zu können, vereinbaren die Vertragsparteien die 
Abwicklung der Kaufpreiszahlung über ein Notaranderkonto. 

Der Ersteher – mehrere als Gesamtschuldner - verpfl ichtet 
sich gemäß Ziff er 3.1 der Versteigerungsbedingungen zur 
Zahlung der fälligen Bietungssicherheit in Höhe von 10 
% / 20 % / ____________ € binnen drei Banktagen nach 
Zugang der Mitt eilung des vom beurkundenden Notar für 
die Hinterlegung des Kaufpreises/der Bietungssicherheit 
errichteten Notaranderkontos. 

Der Eingang der Bietungssicherheit ist Voraussetzung 
für die Beantragung der für den Ersteher im Grundbuch 
einzutragenden Aufl assungsvormerkung.

Für die Rückzahlung der Bietungssicherheit zuzüglich 
etwaiger Hinterlegungszinsen und abzüglich etwaiger 
Bankspesen, Steuern und Negati vzinsen gilt Ziff er 3.3 der 
Versteigerungsbedingungen. 

(alternati v: bei Befreiung von der Bietungssicherheit)
Der Ersteher wurde vom Aukti onator von der Zahlung einer 
Bietungssicherheit befreit. 

Der Ersteher - mehrere als Gesamtschuldner - 
verpfl ichtet sich, das Meistgebot abzüglich einer etwa 
gezahlten Bietungssicherheit gemäß Ziff er 6.2 der 
Versteigerungsbedingungen innerhalb von sechs Wochen 
ab dem Versteigerungstermin auf ein Anderkonto 
des amti erenden Notars, welches ihm noch bekannt 
gegeben wird, zu überweisen, bei fehlender notarieller 
Veräußerungsvollmacht des Einlieferers nicht jedoch 
vor Ablauf eines Monats nach Zugang der schrift lichen 
Mitt eilung des Notars, dass ihm die Vollmachtsbestäti gung 
des Einlieferers in notarieller Form vorliegt.

Der amti erende Notar wird von den Vertragsparteien 
unwiderrufl ich angewiesen, die Auszahlung des auf dem 
Notaranderkonto hinterlegten Meistgebotes nach Maßgabe 
der Ziff er 6.1 und 6.2 der Versteigerungsbedingungen 
vorzunehmen. 

Der Notar wird angewiesen, nach Abwicklung des 
Anderkontos allen Beteiligten eine Abrechnung 
durch Übersendung einer Ablichtung aus dem 
Verwahrungsverzeichnis zu erteilen.

Die Beteiligten befreien den Notar von der Verpfl ichtung, die 
das Notaranderkonto führende Bank zur Verschwiegenheit 
gemäß § 26a BNotO zu verpfl ichten.

b) Direktzahlung Der Ersteher – mehrere als 
Gesamtschuldner - verpfl ichtet sich zur Zahlung der fälligen 
Bietungssicherheit in Höhe von 10 % / 20 % / (mind. 
2.000,00 €) / ___________ € binnen drei Banktagen nach
Zugang der Mitt eilung des vom beurkundenden Notar 
für die Hinterlegung der Bietungssicherheit errichteten
Notaranderkontos. 

Der Eingang der Bietungssicherheit ist Voraussetzung 
für die Beantragung der für den Ersteher im Grundbuch 
einzutragenden Aufl assungsvormerkung.

Der amti erende Notar wird von den Vertragsparteien 
unwiderrufl ich angewiesen, die Auszahlung der auf 
dem Notaranderkonto hinterlegten Bietungssicherheit 
nach Maßgabe der Ziff er 6.1 und 6.2 der 
Versteigerungsbedingungen vorzunehmen. 

Muster Versteigerungsprotokoll
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Für die Rückzahlung der Bietungssicherheit zuzüglich 
etwaiger Hinterlegungszinsen und abzüglich etwaiger 
Bankspesen, Steuern und Negati vzinsen gilt Ziff er 3.3 der 
Versteigerungsbedingungen. 

Die Beteiligten befreien den Notar von der Verpfl ichtung, die 
das Notaranderkonto führende Bank zur Verschwiegenheit 
gemäß § 26a BNotO zu verpfl ichten.

(alternati v: Bei Befreiung von der Bietungssicherheit)
Der Ersteher wurde vom Aukti onator von der Zahlung einer 
Bietungssicherheit befreit. 

Der Ersteher – mehrere als Gesamtschuldner - zahlt das 
Meistgebot abzüglich einer ggf. gezahlten Bietungssicherheit 
innerhalb von 10 Banktagen auf das ihm von dem Notar 
mitzuteilende Konto, sobald der Notar dem Käufer schrift lich 
das Vorliegen der Zahlungsvoraussetzungen gemäß Ziff . 6.1 
der Versteigerungsbedingungen bestäti gt hat. 

(Direktzahlung an staatliche Organisati onen)
Nach Belehrung des Notars über die Risiken ungesicherter 
Vorausleistungen, entscheidet sich der Ersteher – mehrere 
als Gesamtschuldner - abweichend von Ziff er 6.1. der 
Versteigerungsbedingungen im Hinblick auf das nicht 
bestehende Insolvenzrisiko des Einlieferers zur Zahlung 
des Meistgebotes abzüglich einer eventuell geleisteten 
Bietungssicherheit innerhalb von sechs Wochen ab 
dem Versteigerungstermin unmitt elbar auf ein noch zu 
benennendes Konto des Einlieferers und nicht auf ein 
Notaranderkonto.

(Direktzahlung DB) Der Notar wies darauf hin, dass 
der Einlieferer gemäß dem mit dem Aukti onshaus 
geschlossenen Einlieferungsvertrag grundsätzlich die
Direktzahlung des Kaufpreises wünscht. Nachdem der 
Notar über die Risiken ungesicherter Vorausleistungen 
belehrte, verpfl ichtet sich der Ersteher - mehrere als 
Gesamtschuldner-, das Meistgebot binnen 6-Wochen-Frist 
ab dem Versteigerungstermin unmitt elbar auf das Konto 
des Veräußerers
Inhaber: __________ IBAN: _______ BIC: _________
Bank: __________   Zweck: ___________  zu zahlen.
Aufgeld - Das gemäß Ziff er 9.2 der Versteigerungsbedingungen 
vom Ersteher geschuldete Aufgeld ist sofort fällig. 
Der Ersteher zahlt das von ihm gemäß Ziff er 9.2 der 
Versteigerungsbedingungen geschuldete Aufgeld heute / 
nach Rechnungslegung an die IAD Immobilienaukti onshaus 
Deutschland GmbH.

Verzugszinsen, Zwangsvollstreckungsunterwerfung
Der Ersteher – mehrere als Gesamtschuldner - schuldet im 
Falle des Zahlungsverzugs die gesetzlichen Verzugszinsen 
(§§ 288, 247 BGB).

Nach Belehrung durch den amti erenden Notar über 
die Vollstreckungs-klausel unterwirft  sich der Ersteher 
(und deren alleinige Gesellschaft er persönlich) - 
mehrere als Gesamtschuldner – hiermit der soforti gen 
Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde gegenüber dem 
Einlieferer in Höhe des Meistgebotes (vorstehend I.1.) 
gegenüber der IAD Immobilienaukti onshaus Deutschland 
GmbH in Höhe des Aufgeldes (vorstehend l.2.) jeweils 
nebst den gesetzlichen Verzugszinsen (§§ 288, 247 BGB) 
in sein gesamtes Vermögen, mit der Ermächti gung an 
den beurkundenden Notar, dem Einlieferer bzw. der IAD 
Immobilienaukti onshaus Deutschland GmbH jeweils auf 
seine Kosten nach Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen 
jederzeit eine vollstreckbare Ausferti gung dieser Urkunde 
ohne weiteren Nachweis der die Fälligkeit begründenden 
Tatsachen zu erteilen. Eine Umkehr der Beweislast ist damit 
nicht verbunden.

Sofern der Ersteher die Zahlung des Kaufpreises auf 
ein Notaranderkonto leistet, ist die Vollstreckung des 
Kaufpreises bis zur Auszahlungsreife nur zur Zahlung auf 
das Notaranderkonto zulässig.

2. Besitz-, Nutzen- und Lastenwechsel
Der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang erfolgt am 
Monatsersten, der auf die Zahlung bzw. Hinterlegung des 
Meistgebotes folgt. Die physische Übergabe des Objekts 
bzw. von Objektunterlagen erfolgt danach zeitnah in 
Absti mmung zwischen dem Einlieferer und dem Ersteher.

IV.
1. Aufl assungsvormerkung, Löschungen

1.1. Aufl assungsvormerkung - Der Einlieferer 
bewilligt und die Vertragsparteien beantragen, eine 

Aufl assungsvormerkung für den Ersteher im angegebenen 
Erwerbsverhältnis im Grundbuch einzutragen unter 
der aufl ösenden Bedingung der Einreichung einer vom 
Grundbuchamt inhaltlich nicht zu überprüfenden Erklärung 
des amti erenden Notars, dass der gesicherte Anspruch 
nicht besteht. 

Die Aufl assungsvormerkung ist nur mit Zusti mmung des 
Aukti onshauses und des Einlieferers abtretbar.

Hinsichtlich der Bedingungen für die Einreichung der 
Erklärung über das Nichtbestehen des gesicherten 
Anspruchs wird auf Ziff er 8.2 der Versteigerungsbedingungen 
verwiesen.

Der Notar hat darüber belehrt, dass er nicht nachprüfen 
kann, ob der Einlieferer materiell-rechtlich zum Rücktritt  
vom Vertrag berechti gt war. Sofern der Notar hieran 
begründete Zweifel hat, wird er die Erstellung der die 
aufl ösende Bedingung darstellenden Eigenurkunde 
aussetzen und den Beteiligten im Wege eines Vorbescheides 
Gelegenheit geben, die Berechti gung des Rücktritt s 
gerichtlich überprüfen zu lassen. 

Der Einlieferer und der Ersteher bewilligen und beantragen,

die Vormerkung nach Eigentumsumschreibung zu 
löschen, falls keine anderen Eintragungsanträge beim 
Grundbuchamt vorliegen, es sei denn, der Ersteher hat bei 
diesen Anträgen mitgewirkt.

1.2. Löschungen Der Einlieferer und der Ersteher bewilligen 
und beantragen die Löschung bzw. Pfandhaft entlassung 
sämtlicher in Abteilung II und III eingetragener Belastungen, 
mit Ausnahme derjenigen, die der Ersteher gemäß dem 
Vorstehenden übernommen hat.

Alle vorstehenden Grundbuchanträge können ausschließlich 
durch den amti erenden Notar bzw. durch dessen Vertreter 
gestellt werden. Einlieferer und Ersteher verzichten 
insofern ausdrücklich auf ihre eigenen Antragsrechte aus 
dieser Urkunde.

2. Vollzugsvollmacht  - Einlieferer und Ersteher erteilen den 
Mitarbeiterinnen des Notariats,_______
die Vollmacht zum Vollzug dieses Vertrages gemäß Ziff er 
10.5 der Versteigerungsbedingungen. Von dieser Vollmacht 
kann nur vor dem amti erenden Notar, einem mit diesem in 
Sozietät verbundenen Notar oder seinem amtlich bestellten 
Vertreter Gebrauch gemacht werden. Die Vollmacht
erlischt mit der Eintragung des Erstehers im Grundbuch als 
Eigentümer.

3. Belastungsvollmacht - Der Einlieferer erteilt dem 
Ersteher - und bei Gesellschaft en bürgerlichen Rechts 
jedem Gesellschaft er persönlich - Belastungsvollmacht mit 
der Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten in der 
Weise, dass er den Ersteher hiermit bevollmächti gt, vor 
dem amti erenden Notar, einem mit diesem in Sozietät 
verbundenen Notar oder deren amtlich bestellten Vertretern 
die Eintragung eines oder mehrerer Grundpfandrechte 
zugunsten eines Kredit- oder Versicherungsinsti tuts mit Sitz 
in Deutschland in unbegrenzter Höhe / in Höhe von … nebst 
20 % Zinsen p.a. und Nebenleistungen bis zu 10 % in das 
Grundbuch des Kaufobjektes - bei Teilfl ächen zunächst das 
gesamte Grundstück - noch vor Eigentumsumschreibung 
auf den Ersteher zu bewilligen und zu beantragen, sowie 
in Ansehung des oder der Grundpfandrechte auch den
jeweiligen Eigentümer der soforti gen Zwangsvollstreckung 
in das Pfandobjekt zu unterwerfen.

Der Ersteher ist berechti gt, im Rahmen der Ausübung 
der Vollmacht Rangbesti mmungen und Rangänderungen 
um die Eintragung der Grundpfandrechte an der 
vertragsgemäßen Rangstelle zu gewährleisten.
In allen diesen Fällen übernimmt der Einlieferer weder 
Kosten noch eine persönliche Haft ung.

Der Notar ist angewiesen, den Antrag auf Eintragung der 
Grundpfandrechte beim Grundbuchamt erst zu stellen 
und dem Gläubiger eine vollstreckbare Ausferti gung der 
Grundpfandrechtsbestellungsurkunde erst auszuhändigen, 
nachdem er ihm die Beachtung der Sicherungsabrede 
gemäß Ziff er 7.2 der Versteigerungsbedingungen 
sinngemäß bestäti gt hat.

Bei Zahlung des Kaufpreises auf Notaranderkonto wird der 
Notar angewiesen, den Antrag auf Eintragung erst beim 
Grundbuchamt zu stellen, wenn das Finanzierungsinsti tut 
die entsprechenden Darlehen in Höhe des Kaufpreises auf 
das Notaranderkonto des Notars überwiesen hat.

Das Grundbuchamt hat bei der Eintragung entsprechender 
Grundpfandrechte die vorstehenden Voraussetzungen 
nicht zu prüfen.

Beide Vertragsparteien weisen die Darlehensgeber 
unwiderrufl ich an, die Darlehensvaluta in Erfüllung der 
Kaufpreisschuld des Erstehers ausschließlich direkt an den 
Einlieferer/auf das Notaranderkonto des den Kaufvertrag 
beurkundenden Notars auszuzahlen.

Der Notar wies den Ersteher darauf hin, dass 
Grundpfandrechte grundsätzlich durch ihn persönlich 
bestellt werden sollten.

V.
Die für die Beurkundung und Abwicklung des gesamten 
Erwerbsvorgangs entstehenden Kosten trägt der Ersteher 
gemäß Ziff er 9.1 der Versteigerungsbedingungen. 

Hierfür erhebt der amti erende Notar einen Kostenvorschuss 
im Nachgang zu dieser Protokollierung. Deren Begleichung 
ist vertragliche Voraussetzung für die Einleitung des 
Vollzuges beim Gericht und bei den Behörden. Kosten 
der Löschung von Belastungen, soweit sie bei der 
Gläubigerbank, bei Gericht und Notar anfallen, trägt der 
Einlieferer. Die bei Vertretung entstehenden notariellen 
Kosten trägt der jeweils Vertretene.

Der Notar wies darauf hin, dass ungeachtet der 
vorstehenden Regelung die Parteien für Kosten des 
Vertrages und seines Vollzuges gegenüber dem Notar und 
den Behörden gesamtschuldnerisch haft en. 

VI.
Der Notar wies darauf hin,

- dass das Eigentum erst mit der Umschreibung im 
Grundbuch übergeht und dass die Umschreibung von der
Vorlage der/des Negati vzeugnisse/s wegen der gesetzlichen 
Vorkaufsrechte / Zusti mmung des Verwalters und der 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes wegen
der Grunderwerbsteuer abhängt,
- dass in Sanierungsgebieten die sanierungsrechtliche
Genehmigung zu diesem Erwerb und auch für zukünft ige 
Grundschuldbestellungen erforderlich ist, 

- dass er die baurechtlichen Verhältnisse und das 
Bestehen etwaiger öff entlicher Baulasten, betreff end den 
Kaufgegenstand, nicht prüft  und Auskünft e darüber von 
den zuständigen Behörden erteilt werden, 

- dass er das Vorhandensein von möglichen schädlichen 
Bodenveränderungen und Altlasten nicht zu prüfen 
hat und die Beteiligten darauf verwiesen sind, eigene
Nachforschungen etwa durch Einsicht in das zuständige 
Altlastenkataster anzustellen,

- dass er die steuerlichen Auswirkungen dieser Urkunde
nicht überprüft  hat und dies auch nicht zu seinen Aufgaben 
gehört,

- dass Nebenabreden außerhalb der Vertragsurkunde 
unwirksam sind und unter Umständen zur Unwirksamkeit 
des gesamten Vertrages führen können.

- auf die Verpfl ichtung des Einlieferers hin, dem Ersteher, 
soweit kein Ausnahmetatstand vorliegt, unverzüglich nach
Abschluss des Vertrages einen Energieausweis oder eine 
Kopie davon zu übergeben.

Der Notar wies ferner darauf hin, dass beim Erstverkauf 
von Eigentumswohnungen für den Fall, dass das 
Wohnungseigentum erst nach Überlassung an den 
Mieter begründet wurde oder begründet werden sollte, 
ein gesetzliches Vorkaufsrecht von Mietern besteht 
und belehrte über die sich daraus ergebenden Folgen, 
insbesondere die Pfl icht des Einlieferers zur unverzüglichen 
Unterrichtung des Mieters vom Inhalt des Vertrages und die 
zweimonati ge Ausübungsfrist.

Er belehrte darüber, dass der Ersteher gemäß § 566 BGB 
in bestehende Mietverträge und die Verpfl ichtung zur 
Rückgewähr vom Mieter geleisteter Sicherheiten (§ 566a 
BGB) eintritt .

Er belehrte darüber, dass der Ersteher gemäß § 593 b BGB 
in bestehende Pachtverträge eintritt .

Dem Ersteher ist bekannt, dass - sofern der Einlieferer 
noch nicht Eigentümer des Versteigerungsobjektes ist 
- der grundbuchliche Vollzug dieser Beurkundung davon
abhängt, dass der Vorerwerb erst grundbuchlich vollzogen 
wird.
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_________________________________________________________________________

Vorname / Nachname / Firmierung

_________________________________________________________________________

PLZ / Ort			                                    Straße / Nr.

_________________________________________________________________________

Telefon/ Mobil			                  E-Mail

___________________________ 

Steuer-IdNr. (WichƟg)	

_________________________________________________________________________

Bei Unternehmen: Ort & Nr. des Handelsregisters / Name des GeschäŌsführers

_________________	 _____________________________________________________________________________________
Katalog- oder ID-Nummer	 ObjektanschriŌ (Straße bzw. Flurstück, PLZ, Ort) 

Für das o.g. Objekt gebe ich/wir ein Gebot in Höhe von €  ____________________________________________ab.	

Mir ist bekannt, dass ich zwecks IdenƟtäts- und Bonitätsprüfung folgende Unterlagen diesem Gebot beifügen muss.
      Personalausweis /Reisepass	   Nachweis der Bonität (Kopie meines Konto- / Depotauszuges / Sparbuches oder eine BankauskunŌ)

      

________________  ____________________________________       Berlin, den ____________  ____________________________
 Ort, Datum	        UnterschriŌ Bieter 				     			   UnterschriŌ/Stempel AukƟonshaus

Teilnahmeantrag zur NachaukƟon / Nachverkauf

An:

IAD ImmobilienaukƟonshaus 
Deutschland GmbH

Goerzallee 299
D-14167 Berlin

gebote@ia-deutschland.de  • Fax: 030-2000 34 696

Bieter:

 gebote@ia-deutschland.de  • Fax: 030-2000 34 696

Falls ich für einen DriƩen Gebote abgebe, füge ich ebenfalls eine rechtsgülƟge 
Vollmacht sowie sonsƟge Urkunden, aus der die Vertretungsmacht ersichtlich 
wird, bei. Dies gilt insbesondere auch bei Teilnahme an der AukƟon 
(Gebotsabgabe) für Unternehmen, SƟŌungen etc.. Ich verpŇichte mich eine 
GesellschaŌerliste, Auszug aus dem SƟŌungsverzeichnis (nur SƟŌungen) 
sowie eines Auszuges aus dem Transparenzregister dem Antrag beizufügen. 

Die IAD ImmobilienaukƟonshaus Deutschland GmbH ist bevollmächƟgt, im 
Namen und für Rechnung des Bieters nach Annahme des Gebotes durch den 
Veräußerer und BestäƟgung dieses Gebotes durch das AukƟonhaus, bei den 
Notaren Frank Jablonski und Alexander Schrowe aus Berlin eine Kaufver-
tragsurkunde vorbereiten zu lassen. Kann die Beurkundung des Kaufvertrages 
deshalb nicht erfolgen, weil eine der beiden Parteien nicht mitwirkt, so hat diese 
Partei die anfallenden Gebühren des Notars zu tragen.

Bei einem erfolgreichen Zuschlag ist der Bieter verpŇichtet ein Aufgeld zu zah-

len.  Das zu zahlende Aufgeld verdient und fällig ist.

Das Aufgeld beträgt bei Zuschlagspreisen bis € 19.999,--  17,85 %, bei 
Zuschlagspreisen von € 20.000,--  bis € 49.999,--  11,90 %, bei Zuschlagspreisen 

von € 50.000,--  bis  € 99.999,--  9,52 % und bei Zuschlagspreisen ab € 100.000,- 
7,14 % jeweils inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Mit Erteilung des 
Zuschlags und anschließender Beurkundung kommt der Vertrag gemäß § 

156 BGB i.V.m. § 311 b BGB verbindlich zustande. Ebenfalls ist mir bekannt, 
dass der mir vorliegende Auslobungstext (Anlage des Exposés) mit Angaben 
zur Beschaīenheit des Objektes verbindlich ist. Sofern auf besondere 
Vertragsbedingungen (Bezugsurkunde etc.) hingewiesen wird, bestäƟge ich 
den Erhalt und erkenne diese besonderen Vertragsbedingungen ebenfalls als 

verbindlich an.

Die im Katalog, Expose und Homepage hinterlegten 
Versteigerungsbedingun-gen (UVZ 54/2023 J vom 15.02.2023 des Notars 
Frank Jablonksi, Berlin), das Musterversteigerungsprotokoll und die 
Objektunterlagen habe ich erhal-ten und erkenne sie an. Gerichtsstand ist 
Berlin, sofern gesetzlich nicht ein anderer Gerichtsstand vorgeschrieben ist. 

Hiermit erhalten sie mein Einverständnis, dass die Daten hinsichtlich der 
IdenƟĮkaƟonsmerkmale nach §§ 139 ī AO und nach der gülƟgen DSGVO 
gespeichert, verarbeitet sowie an den beurkundenden Notar und den 
Veräußerer weitergegeben werden können. 

Bitte dem Gebotsformular in Kopie beifügen:
Personalausweis / Reisepass (mit Meldebescheinigung)

Selbsterklärung des Bieters:

Die  DeĮniƟon was eine „PoliƟsch Exponierte Person“ (PEP) ist Įnden Sie bei „Möglichkeiten des Bietens“ im Katalog und auf www.ia-deutschland.de/pep 

Ich bin und war auch in der Vergangenheit keine „PoliƟsch Exponierte Person“
Ich bin oder war in der Vergangenheit (12 Monate) eine „PoliƟsch Exponierte 
Person“ als __________________________(Angabe der PEP-EigenschaŌ) 
Die von mir Vertretenen bzw. der/die WirtschaŌlich BerechƟgte/n sind und 
waren auch in der Vergangenheit keine „PoloƟsch Exponierte Person“

Ich handele im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.
Ich handele nicht im eigenen Namen, sondern als Vertreter und auf Rechnung 
für: ____________________________________________________________

Ich handele im eigenen Namen/als Vertreter, aber auf Rechnung für (Treuhänder 
o.ä.):___________________________________________________________

Ich handele im eigenen Namen und gemeinsam mit folgendem DriƩen:
_______________________________________________________________

Ich bin und war auch in der Vergangenheit keine „PoliƟsch Exponierte Person“
Ich bin oder war in der Vergangenheit (12 Monate) eine „PoliƟsch Exponierte 
Person“ als __________________________(Angabe der PEP-EigenschaŌ) 
Die von mir Vertretenen bzw. der/die WirtschaŌlich BerechƟgte/n sind und 
waren auch in der Vergangenheit keine „PoloƟsch Exponierte Person“

Ich handele im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.
Ich handele nicht im eigenen Namen, sondern als Vertreter und auf Rechnung 
für: ____________________________________________________________

Ich handele im eigenen Namen/als Vertreter, aber auf Rechnung für (Treuhänder 
o.ä.):___________________________________________________________

Ich handele im eigenen Namen und gemeinsam mit folgendem DriƩen:
_______________________________________________________________

Selbsterklärung des 2. Bieters:


